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EU-VerkehrsDolitik: Me 

ie Verkehrswir tschaf t (ein
sch l ieß l i ch Post und Tele
kommunikat ion) * hat in 

Österre ich einen Antei l von 6,5% am 
Brut to- In landsprodukt und beschäf
t igt rund 215.000 Arbei tskräf te. Be
reits die Tei lnahme am EWR hat für 
d iesen Wir tschaf tsbere ich die Rah
menbed ingungen verändert Ein Bei
tr i t t zur Europäischen Union ist für 
einige Tei lbereiche der Verkehrs
wir tschaf t mit wei teren Umstel lungen verbunden Ein we
sent l iches Ziel der EU-Verkehrspol i t ik liegt in der Stärkung 
der Effizienz des Verkehrswesens durch mehr Wettbe
werb Ein le is tungsfähigeres Transpor tangebot ist eine 
Voraussetzung für intensivere wir tschaft l iche und soziale 
Beziehungen in Europa Mehr Güter- und Personenver
kehr bedeutet aber auch höhere Umwel tbelastungen 

E n t w i c k l u n g der g e m e i n s a m e n 

Das Verkehrswesen ist traditionell 
ein besonders stark regulierter 

Wirtschaftsbereich,, Die Vollendung 
des Binnenmarktes brachte für die 

Verkehrswirtschaft der EU wesentliche 
Liberalisierungsscnntte. Diese gelten 

großteils auch für den EWR. 
Österreich konnte sich im Beitritts

vertrag eine zeitlich begrenzte 
Sonderstellung für den grenzüber
schreitenden Straßengüterverkehr 

sichern. 

Ver k e l i r s p o l i t i k 

Die im Art 2 des EWG-Vertrags 1957 festgelegten Ziele 
der Gemeinschaf t sol l ten gemäß Art 3 auch im Rahmen 
einer gemeinsamen Politik auf dem Gebiet des Verkehrs 
verfolgt werden In den Art 74 bis 84 sind Ankünd igungen 
und , in Ansätzen, Grundsätze zur gemeinsamen Verkehrs
polit ik angeführt . Konkrete Ziele und Maßnahmen wurden 
in den fo lgenden Jahren nur zögernd besch lossen Dabei 
spiel te woh i der Umstand mit, daß die Regierungen der 
Mitg l iedstaaten wenig interessiert waren, die meist staat l i 
chen Eisenbahnen und Luf t fahrtgesei lschaften einem ver
stärkten nat ionalen und internat ionalen Wet tbewerb aus
zusetzen Mit „Besonderhe i ten des Verkehrs" , gemeinwir t 
schaf t l ichen Aufgaben, später auch mit energie- und u m 
wel tpol i t ischen Aspekten wurde immer wieder gegen eine 
Liberal is ierung der Verkehrswir tschaf t argument ier t Ent
sp rechend schwier ig war es für die EG-Kommiss ion , eine 
gemeinsame Verkehrspol i t ik zu entwerfen und dem Rat 
vorzusch lagen 1961 veröffent l ichte die Kommiss ion eine 
„Denkschr i f t über die Grundausr ich tung der gemeinsa

men Verkehrspol i t ik ' 1 , 1962 ein „Ak
t i onsp rog ramm für die gemeinsame 
Verkehrspol i t ik" Diese wurden je
doch vom Rat nicht formel l gebil l igt. 
Erst 1967 wurde eine „Mit te i lung der 
Kommiss ion an den Rat über die ge
meinsame Verkehrspol i t ik" erarbei 
tet, deren Grundsätze vom Rat am 
20. Oktober 1966 vorgegeben wor
den waren (EWG, 1967). Ziel der ge
meinsamen Verkehrspol i t ik sollte 

danach sein, die Grundlagen für ein le is tungsfäh iges 
Transpor tsys tem zu schaf fen Wicht igste Voraussetzung 
dafür war nach Auf fassung der Kommiss ion ein verstärk
ter Wet tbewerb in der Verkehrswir tschaf t , durch den das 
Verkehrsau fkommen funkt ionsgerecht auf die verschiede
nen Verkehrst räger und -unternehmen verteilt und die Pro
duktivität in der Verkehrswir tschaf t gesteigert werden soll 
{Brandt, 1973) Die Grundsätze der gemeinsamen Ver
kehrspol i t ik sol l ten se in : 

— Gle ichbehandlung der Verkehrst räger und Verkehrsun
ternehmen einerseits und der Verkehrsnutzer anderer
sei ts, 

-~ f inanziel le Eigenständigkei t der Verkehrsunternehmen, 

— Handlungsfreihei t der Verkehrsunternehmen in der 
Preisbi ldung und im Zugang zu den versch iedenen Ver
kehrsmärk ten, 

— Wahlfreiheit des Verkehrsnutzers, und zwar auch in be-
zug auf Werkverkehr, und 

— staat l iche Koordinat ion der Verkehrs invest i t ionen 
Hinbl ick auf die europäische Wir tschaf ts integrat ion 

im 

Von diesem verkehrspol i t ischen Konzept konnte bis 1983 
nur wenig realisiert werden Die Gegner von Liberal is ie
rungen ver langten vorers t eine Harmon is ie rung der Wett
bewerbsbed ingungen. 

Das Europäische Parlament klagte 1983 den Ministerrat 
vor dem Europäischen Ger ichtshof wegen Untätigkeit im 
Bereich Verkehrspol i t ik Der Ger ichtshof erließ am 22 Mai 
1985 ein Urtei l ; dar in führte er aus, daß der Rat zur Einfüh
rung der Dienst le istungsfreihei t auf dem Gebiet des Ver-
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kehrs verpf l ichtet und weder in bezug auf die Regelung 
des Mark tzugangs zum grenzüberschre i tenden Verkehr 
noch auf die Regelung der Kabotage diesen Verpf l ichtun
gen nachgekommen sei {Basedow, 1989) Der Ger ichtshof 
stellte außerdem fest, daß der Ministerrat zwar Harmoni -
s ie rungsmaßnahmen ergreifen könne, die Liberal is ierung 
jedoch nicht von der Harmonis ierung abhängig gemacht 
werden dürfe. Dieses Urteil brachte die Wende in der ge
me insamen Verkehrspol i t ik der EG {Busch, 1991) Kurz 
danach st immten die Staats- und Regierungschefs der EG 
auf der Tagung des Europä ischen Rates in Mai land dem 
Weißbuch der Kommiss ion „Vol lendung des B innenmark
tes" zu {EG-Kommission, 1985) Darin wurden auch sehr 
ehrgeizige Fristen für die Vol lendung des B innenmarktes 
im Verkehrsbere ich genannt Diese Fristen konnten aller
d ings nicht e ingehal ten werden Bis zum Inkraft treten des 
B innenmark tes am 1 Jänner 1993 konnte der Rat jedoch 
eine Reihe von Richtl inien und Verordnungen für Deregu
l ie rungsmaßnahmen im Verkehr beschl ießen, die zum Teil 
erst in den kommenden Jahren w i rksam werden Der ge
genwärt ige Rechtsbestand der EU wi rd weiter unten ge
gl iedert nach Verkehrsbere ichen beleuchtet. 

R i c h t l i n i e n für d i e k ü n f t i g e 
V e r k e h r s p o l i t i k der E U 

Die EU kam zur Einsicht, daß die Deregul ierungen im Ver
kehrswesen das Wachs tum des Verkehrs, insbesondere 
des Straßengüterverkehrs, wesent l ich beschleunigen wer-

Die EU strebt ein effizientes, umweltverträgliches 
Verkehrssystem an. Sie fördert die Errichtung 

transeuropäischer Verkehrsnetze. 

den und dies erhebl iche Umwel tbe lastungen zur Folge ha
ben kann Die EG-Kommiss ion veröffent l ichte An fang 1992 
ein Grünbuch über „Verkehr und Umwelt" (EG-Kommis-
sion, 1992A). Darin zeigt sie die Umwel tbelastungen auf, 
die durch den Verkehr entstehen, und präsent iert eine ge
meinsame Strategie für eine „nachhal t ige" Mobil i tät. Im 
einzelnen schlägt die Kommiss ion vor : 

— Festsetzung st renger Umwel tnormen für die verschie
denen Verkehrsmi t te l , 

— opt imale Nutzung der bestehenden Verkehrsmit te l und 
Ste igerung der Wet tbewerbsfähigkei t der umwel tscho
nenden Verkehrsmi t te l , 

— Ausbau der In f rast rukturen, die Alternativen zum Stra
ßenverkehr bieten und den Öffentl ichen Nah- und Fern
verkehr fö rdern , 

— Sicherhei t bei der Beförderung gefähr l icher Güter 

— Berücks ich t igung der externen Kosten des Verkehrs im 
Steuerwesen, 

— wir tschaf t l iche und steuer l iche Anreize zur Förderung 
schadsto f fä rmster Verkehrs techniken, 

— Förderung der Forschungsarbei ten auf dem Gebiet 
„ saubere r ' Fahrzeuge und „sauberer" Treibstof fe und 
Verbesserung der Verkehrss teuerung, 

— Unterr ichtung der Verkehrste i lnehmer, um in ihnen das 
Bewußtsein für die Auswi rkungen ihrer persönl ichen 
Wahl auf die Umwelt zu wecken. 

Ende 1992 präsent ier te die EG-Kommiss ion ein Weißbuch 
über „Die zukünf t ige Entwick lung der gemeinsamen Ver
kehrspol i t ik" (EG-Kommission, 1992B) Ziel der Verkehrs
polit ik sollte sein, den Anforderungen des Umwel tschutzes 
und der wir tschaf t l ichen und sozialen Entwick lung in der 
EG durch „nachhal t ige" Mobi l i tät gerecht zu werden 

Die Prioritäten der neuen gemeinsamen Verkehrspoiätik 
sol len l iegen in der 

— Vol lendung, Stärkung und im re ibungslosen Funkt ionie
ren des B innenmarktes , 

— Err ichtung eines integrierten Verkehrssys tems, 

— Err ichtung t ranseuropäischer Verkehrsnetze, 

— Verbesserung der Umweltverträgl ichkeit des Verkehrs, 

— Verbesserung der Verkehrssicherhei t , 

— stärkeren Berücks icht igung sozialer Aspekte , 

— Stärkung der EU in den Außenbeziehungen 

D e r g e g e n w ä r t i g e R e c h t s b e s t a n d in d e n 
e i n / e i n e n V e r k e h r s b e r e i c h e n 

Die gemeinsame Verkehrspol i t ik umfaßt die Bereiche Stra
ßenverkehr, E isenbahnen, Binnenschi f fahrt , kombin ier ter 
Verkehr, Luftfahrt und Seeverkehr Die Te lekommunika t ion 
fällt in den Bereich der Industr iepol i t ik; zum Postwesen 
veröffent l icht die Kommiss ion ein Grünbuch (EG-Kommis
sion, 1992C) und legte Ende 1993 dem Ministerrat einen 
Bericht vor 

S t t a ß e n g i i t e r v e i k e h i 

Die Straße ist der wei taus wicht igste Verkehrst räger im 
Güterverkehr Der internationale und zum Teil auch der 
nationale Transpor t war ursprüngl ich relativ s t reng regie-

Nach der Liberalisierung des grenzüberschreitenden 
Straßengüterverkehrs soll die Steuerbelastung 

harmonisiert werden. Angestrebt werden Abgaben, die den 
externen Kosten des Lkw-Verkehrs entsprechen. 

mentiert (Kont ingente, Tar i fordnung) Mit 1 Jänner 1993 
wurden für Transpor te zwischen EU-Staaten die Mengen
restr ikt ionen abgeschaf f t (Verordnung (EWG) Nr 881/92 
des Rates vom 26. März 1992 über den Zugang zum Gü
terkraf tverkehrsmarkt in der Gemeinschaf t für Beförderun
gen aus oder nach einem Mitgl iedstaat oder durch einen 
oder mehrere Mitgl iedstaaten) Die Berecht igung zu 
Transpor ten wi rd von der nat ionalen Behörde erteilt, maß
gebl iche Kriterien s ind Zuverlässigkeit , fachl iche Eignung 
und f inanziel le Leistungsfähigkei t Bei größeren Mark ts tö-
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rungen im Straßengüterverkehr kann ein Kr isenmechanis-
mus in Gang gesetzt werden (Verordnung (EWG) Nr 3916/ 
90 des Rates vom 2 1 . Dezember 1990 über Maßnahmen bei 
Krisen auf dem Güterkraf tverkehrsmarkt) Die Kabotage ist 
derzeit noch im Rahmen von Quoten begrenzt Anfang 1994 
waren 30 000 Kabotagebewi l l igungen erteilt, ab 1995 wird 
die Zahl der Bewi l l igungen jähr l ich um 30% erhöht Ab 
1 Juli 1998 ist auch die Kabotage l iberal isiert 

Sehr wesent l ich für die internat ionale Wet tbewerbsfäh ig
keit im Straßengüterverkehr s ind Steuern auf Treibstoffe 
und die Fahrzeughal tung Die EU war daher bemüht, mit 
der Liberal is ierung des Straßengüterverkehrs auch eine 
Harmonis ierung der Steuerbelastung für fuhrgewerbl iche 
Betr iebe durchzusetzen 1993 beschloß der Rat eine ent
sprechende Richtl inie (Richtl inie 93/89/EWG des Rates 
vom 25. Oktober 1993 über die Besteuerung best immter 
Kraft fahrzeuge zur Güterbeförderung sowie die Erhebung 
von Maut- und Benutzungsgebühren für best immte Ver
kehrswege durch die Mitgl iedstaaten) Die Finanzminister 
der EU-Länder einigten s ich Anfang November 1993 auf 
Mindestsätze für die Kfz-Steuer auf schwere Lkw Ab 1995 
sol l der Steuersatz für einen 40-t -Lkw-Zug mindestens 
700 ECU (9.300 S) bet ragen. Länder, die gegenwärt ig mehr 
als das Doppel te d ieses Satzes e inheben, dürfen die Kfz-
Steuer auf das Doppel te des Mindestsatzes absenken. 
Falls die Kfz-Steuer unter dem doppel ten Mindestsatz 
liegt, ist eine weitere Senkung nur dann gestattet, wenn 
die daraus resul t ierende finanzielle Ent lastung durch an
dere Abgaben kompens ier t wi rd . Damit sol len Abgaben
senkungen unterbunden werden, die eventuelle Mehrko
sten durch Lkw-Vignetten (z B pauschal ier te Gebühren 
für die Benützung von Au tobahnen in best immten Län
dern) ausgle ichen könnten. Der Beschluß der EU ist Vor
aussetzung für die Einführung von Lkw-Vignetten in 
Deutsch land, Dänemark, Belgien, Luxemburg und den 
Nieder landen In diesen Ländern werden von in- und aus
ländischen Lkw ab 1995 Au tobahnbenützungsgebühren In 
Form der Regional-Vignette e ingehoben Die Regional-
Vignette soll für einen 40-t-Zug pro Jahr 1 250 ECU 
(16.600 S) kosten Die Mindestsätze für Kraf t fahrzeug- und 
Mineralölsteuer gelten mit einem EU-Beitr i t t auch für 
Öster re ich. Die jähr l iche Kfz-Steuer für schwere Lkw müß
te um rund 4 000 S bis 5 000 S, die Mineralölsteuer auf 
Dieselöl um 30 Groschen je Liter angehoben werden, um 
den EU-Mindestsätzen zu entsprechen 

In den Bei t r i t tsverhandlungen Österre ichs mit der EU 
konnte für den internat ionalen Straßengüterverkehr in 
Österre ich eine Sonderste l lung erreicht werden. Das be
reits 1992 abgesch lossene „Abkommen zwischen der Re
publ ik Österre ich und der Europä ischen Wir tschaf tsge
meinschaf t Uber den Güterverkehr im Transi t auf der 
Schiene und der Straße" (BGBl 823/1992) ist mit einigen 
Abänderungen als Protokol l Nr 9 Bestandtei l des Beitr i t ts
abkommens 1994 Das Trans i tabkommen ist am 1 Jänner 
1993 in Kraft getreten und hätte 12 Jahre gegol ten In den 
Bei t r i t tsverhandlungen wurde nun vereinbart : Drei Jahre 
nach e inem EU-Beitr i t t Österre ichs (also f rühestens 1998) 
wi rd der Transi tver t rag überprüf t Ist Österre ich mit einer 
Änderung nicht e inverstanden, so läuft der Vertrag weitere 
drei Jahre. In Zusammenarbe i t mit der Europä ischen Um
wel tagentur führ t die EG-Kommiss ion vor dem I . Jänner 

Transit i egelung 
Die Transitregelung bezieht sich auf alle in der EU und in 
Österreich zugelassenen Fahrzeuge mit einem höchsten zu
lässigen Gesamtgewicht Uber 7,5 t für Durchfahrten durch 
Österreich. Sie gilt auch für Transitfahrten österreichischer 
Fahrzeuge für Drittländer. Die Zahl der Lkw-Fahrten bleibt 
über die Laufzeit der Regelung auf 1,3 Mill. beschränkt. Die 
Transitregelung schließt Beförderungen im Werkverkehr 
sowie Leerfahrten ein Mit dem Instrument der Öko-Punkte
karte sollen die leistungsspezifischen Emissionen des 
Schwerverkehrs reduziert werden. Das System beruht auf 
dem Stickoxydausstoß der eingesetzten Kraftfahrzeuge, der 
mit Öko-Punkten bewertet wird Je höher der Stickoxydaus
stoß je Leistungseinheit, umso mehr Öko-Punkte sind für je
de Transitfahrt bei der Einfahrt nach Österreich zu entrich
ten Die Zahl der den Transporteuren aus Österreich und 
der EU zur Verfügung gestellten Öko-Punkte wird jährlich 
entsprechend reduziert; wenn der ieistungsspezifische 
Stickoxyd aus stoß der eingesetzten Fahrzeuge verringert 
wird, kann die Zahl der Transitfahrten gleich gehalten wer
den.. Bei besonders starker Reduktion der Emissionswerte 
ist eine Überschreitung der Fahrtenzahl um bis zu 8% mög
lich Die vom Bundesministehum für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr herausgegebenen Öko-Punkte werden ent
sprechend der Verteilung der Transitfahrten im Jahr 1991 
auf Österreich und die EU-Mitgiiedstaaten aufgeteilt, in 
Österreich können Interessenten (Fuhrgewerbe, Werkver
kehr) Öko-Punkte bei den Landesregierungen beantragen. 
In Deutschland z. B hat der Bundesminister für Verkehr das 
Bayrische Staatsministerium für Wirtschaft und Verkehr In 
Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für den Güterfern
verkehr mit der Ausgabe der Öko-Punkte beauftragt. Den 
Antragstellern in Österreich und in Deutschland werden die 
Öko-Punkte im wesentlichen entsprechend den in den Vor
perioden durchgeführten Fahrten zugeteilt. 

2001 eine wissenschaf t l iche Studie durch , um festzuste l 
len, ob die öko log ische Zielsetzung, eine nachhalt ige Re
dukt ion der Abgaskennwer te der im Transi tverkehr einge
setzten Lkw auf 40% des Niveaus von 1991, bereits er
reicht wurde Kommt die Kommiss ion zu dem Schluß, daß 
dieses Ziel auf einer dauerhaften und umwel tgerechten 
Grundlage erreicht worden ist, so laufen die Trans i tbe
s t immungen am 1 Jänner 2001 aus Ist dies nicht der Fall, 
kann der Rat gemäß Art 75 EGV Maßnahmen er lassen, 
die einen gleichwert igen Schutz der Umwelt, insbesondere 
eine Reduzierung der Umwel tbelastungen um 60%, ge
währ le isten Wird der Rat nicht aktiv, so wird die Uber
gangszei t automat isch um einen letzten Drei jahreszeit
raum ver längert {also bis Ende 2003). 

Für den Wechselverkehr (Ein- und Ausfuhrverkehr) zwi
schen den EU-Staaten und Österreich bestehen bilaterale 
A b k o m m e n Diese gelten bis Ende 1996 und werden 
schr i t tweise l iberal isiert Ab 1997 gilt die entsprechende 
EU-Regelung Weiters kann das in Österreich geltende Li
mit von 38 t für das Gesamtgewicht von Lkw beibehalten 
werden Al lerd ings können Fahrzeuge dieses Limit straffrei 
um 5% überschre i ten ; darüber hinaus gibt es keine Tole
ranz mehr Die heute an den Grenzstat ionen durchgeführ te 
Kontrol le der bi lateralen Kont ingente und Öko-Punkte muß 
bis Ende 1996 auf eine elektronische Kontrol le an geeigne
ten Straßenquerschni t ten innerhalb Österre ichs verlegt 
werden Der von in - und ausländischen Lkw eingehobene 
Straßenverkehrsbei t rag wi rd bis zum 1 Jänner 1997 schri t t
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Fuhr/gewerblicher Straßengüte iverkehr Übersicht 1 

in ausgewählten L a n d e i n 
1990 

Z a h l d e r M i t 1 b i s M i t 6 b i s M i t m e h r a l s 
B e t r i e b e 5 L k w 1 0 L k w 1 0 L k w 

I n s g e s a m t A n t e i l e i n % 

Ö s t e r r e i c h 4 . 6 9 2 6 7 7 1 8 , 8 1 3 , 5 

S c h w e d e n . 1 9 3 7 1 9 1 , 0 6 , 0 3 , 0 

F i n n l a n d 1 4 3 3 9 9 6 , 3 2 1 1 1 

B e l g i e n . 8 1 7 2 6 8 , 3 1 1 , 6 2 0 1 

D e u t s c h l a n d 1 ) 4 1 . 3 2 5 8 3 1 2 } 9 7 3 ) 7 2 

F r a n k r e i c h 3 7 0 3 7 8 1 . 6 5 , 6 1 2 , 8 

I t a l i e n . . ; . . . 2 0 4 1 1 9 9 5 0 3 1 1 8 

N i e d e r l a n d e . . . 7 1 7 3 5 6 . 8 2 0 9 2 1 7 

G r o ß b r i t a n n i e n . 8 6 3 0 0 8 3 0 8 , 0 9 0 

G r i e c h e n l a n d . . 2 6 . 9 9 4 9 8 5 1,5 — 
D ä n e m a r k . 7 0 4 5 8 3 7 9 3 1 ) 5 , 3 5 ) 

Q : V o r l ä u f i g e r E F T A - S e k t o r b e r i c h t F i n n l a n d , O S T A T , I R U . - ' ) 1 9 8 8 - ^ 1 b i s 6 L k w 
— 3}7 b i s 1 0 L k w — 4 ] 8 b i s 9 L k w — 5 } M e h r a l s 9 L k w 

weise auf ein EU-konformes St raßenverkehrswegekosten
system umgestel l t (von derzeit 5.489 ECU — 74 880 S — 
pro Jahr für einen 38- t -Lkw-Zug auf 3 750 ECU bis 31 De
zember 1995 und 2.500 ECU bis 3 1 . Dezember 1996) Die 
Tari fe der ro l lenden Landstraße auf der Brennerroute so l 
len noch attraktiver gestal tet werden, 

Das Öko-Punktesystem für die Güterdurchfuhr auf der 
Straße könnte bis längstens Ende 2003 in Kraft bleiben,, 

Der Wechselverkehr mit EU-Staaten wird mit 1 Jänner 
1997, die Kabotage mit 1 . Juli 1998 vollständig 

liberalisiert. 

Die befr istete Sonderste l lung des Straßengüterverkehrs 
im Bei t r i t tsabkommen ist umwel tpol i t isch motiviert. Sie s i 
chert aber auch in den nächsten Jahren die Marktantei le 
der heimischen Frachter am internat ionalen Verkehr Aller
d ings können österre ich ische Transpor tun ternehmen auf
g rund beschränkter Beförderungsrechte {Dri t t landrechte, 
Kabotagerechte) Fahrzeugrundfahr ten in der EU nicht op
t imieren, und es ist daher mit mehr Leerki lometern als bei 
Beförderung mit EU-Fahrzeugen zu rechnen 

Österre ichs Fuhrgewerbe hatte 1992 am fuhrgewerb l ichen 
Transi tverkehr einen Antei l von 13,5%, am Einfuhrverkehr 
von 60,8% und am Ausfuhrverkehr von 69,7% Es verdankt 
seine starke Stel lung im internat ionalen Verkehr nicht nur 
den Markt regul ierungen, sondern auch Standortvortei len 
(viele Unternehmen haben ihren Betr iebsstandor t an den 
europä ischen Transi t routen) und einer relativ günst igen 
Struktur. Besser struktur iert war 1990 in Europa nur das 
Fuhrgewerbe in den Nieder landen und in Belg ien; der 
Seehafenverkehr begründet die starke Marktste l lung die
ser beiden Länder (Übersicht 1) Für die heimische Export
wir tschaf t ist wesent l ich , daß sie erst ab 1997 voll von den 
Vortei len der L iberal is ierung des Wechseiverkehrs mit EU-
Ländern wird prof i t ieren können. 

O m n i b u s \ e rk e h r 

Österre ich ist als Tour ismus land an einem le is tungsfähi 
gen Angebot im Personent ranspor t interessiert Der 
grenzüberschre i tende Gelegenhei tsverkehr mit Omn ibus 

sen zwischen Ländern der EU, der EFTA und der Türkei 
wi rd durch das ASOR-Übere inkommen von 1982 geregelt 
Der grenzüberschre i tende Pendelverkehr in der EU mit 
Unterkunft und best immte Gelegenhei tsverkehre wurden 
1992 l iberal isiert (Verordnung (EWG) Nr. 2454/92 des Ra
tes vom 23. Juli 1992 zur Fest legung der Bed ingungen für 
die Zu lassung von Verkehrsunternehmen zum Personen
verkehr mit Kra f tomnibussen innerhalb eines Mitgl ied
staats, in dem sie nicht ansäss ig sind) Weitere Liberal i 
s ierungen sind ab I . Jänner 1997 vorgesehen. Die Kabo
tage soll in den nächsten Jahren schr i t tweise ermögl icht 
werden 

Für den grenzüberschre i tenden Linienverkehr ist eine Ge
nehmigung sowohl des Landes, von dem die Reise aus
geht, als auch des Ziel landes erforder l ich (Doppelgeneh
migungspf l icht ) Im Linienverkehr s ind darüber hinaus die 
Tarife genehmigungspf l ich t ig , Die Situation des Linienver
kehrs wird untersucht , die Kommiss ion will bis Ende 1995 
neue Regul ierungen vorsch lagen 

Für das österre ich ische Personenbeförderungsgewerbe 
br ingt ein Beitritt zur EU im Vergleich zur Situat ion im EWR 
keine wesent l iche Änderung . 

E i s e n b a h n v e r k e h r 

Der Eisenbahnverkehr war kein ausdrückl icher Bes tand
teil des B innenmark tp rogramms der EU, wie es im Weiß
buch 1985 abgesteckt wurde Verschiedene Initiativen der 
EG-Kommiss ion zur Eisenbahnpol i t ik stehen frei l ich in 
einem engen Zusammenhang mit der Binnenmarktvo l len
dung {Busch, 1991) 1990 legte die Kommiss ion eine Mit
tei lung über eine Eisenbahnpol i t ik der EG vor, in der Maß
nahmen auf Unternehmensebene und auf der Ebene der 
Infrastruktur enthalten s ind Die umfangre ichen Öffentli
chen Eingriffe in den Bahnbetr ieb wurden 1991 (durch die 
Verordnung (EWG) Nr 1893/91 des Rates vom 20. Juni 
1991 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1191/69 
Uber das Vorgehen der Mitgl iedstaaten bei mit dem Begriff 
des öffent l ichen Dienstes verbundenen Verpf l ichtungen 
auf dem Gebiet des Eisenbahn- , Straßen- und B innen
schi f fahrtsverkehrs) neu geregelt . 1991 beschloß der Rat 
eine wesent l iche Richtl inie für die E isenbahnunternehmen 
(91/440/EWG: Richtl inie des Rates vom 29 Juli 1991 zur 
Entwicklung der E isenbahnunternehmen der Gemein
schaft) Die Ziele s ind : 

— Sicherung der Wettbewerbsfähigkei t der E isenbahnun
ternehmen durch Führung nach den für Handelsgesel l 
schaften gel tenden Grundsätzen als Voraussetzung für 
eine erfolgreiche eigenwir tschaft l iche Betät igung, 

— Schaf fung einer gesunden f inanziel len Basis als Vor
aussetzung für eine kaufmännische kommerziel le Betä
t igung, 

— grundsätz l icher For tbestand der staat l ichen Verantwor
tung für die Entwick lung einer angemessenen Eisen
bahninfrastruktur , 

— Trennung von Infrastrukturen und Transpor t , 

— Zu lassung anderer E isenbahnunternehmen zum Wett
bewerb auf dem Schienennetz der EU-Eisenbahnen. 
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Im Bundesbahngesetz von 1992 (BGBl 825/1992) wurde 
die EU-Richtl inie berücks icht ig t : Die ÖBB sind eine Ge
sel lschaft mit eigener Rechtspersönl ichkei t , der Bund 
trägt die Kosten für den Bau und die Erhal tung der Infra
struktur, für die Benützung der Infrastruktur wi rd ein Ent
gelt e ingehoben, die Infrastruktur kann auch von Dritten 
benützt werden 

Die EU will eine Angebotsverbesserung im 
Eisenbahnverkehr durch mehr Wettbewerb erreichen, 

Internationale Gruppierungen von Eisenbahnunternehmen 
sollen nationale Netze benützen können, Dazu ist eine 

Ausgiiederung der Eisenbahninfrastruktur aus den 
nationalen Bahngeselischaften erforderlich. 

Auf längere Sicht werden sich die ÖBB einem Wettbewerb 
mit internat ionalen Gruppierungen von Eisenbahnunter
nehmen stellen müssen Besonders die kostengünst igen 
Ganzzüge auf Langstrecken könnten eine Domäne der in 
ternat ionalen Anbieter werden Eine effiziente internat iona
le Betr iebsführung kann generel l die Wet tbewerbsste l lung 
der Bahn im europawei ten Güterverkehr wieder s tärken 
Mit der Liberal is ierung des grenzüberschre i tenden Stra
ßengüterverkehrs haben die Eisenbahnen der EU-Staaten 
Marktantei le ver loren; die ÖBB sind vor läuf ig durch die 
Kont ingent ierung des Transi t - und bi lateralen Straßengü
terverkehrs noch begünst igt . So hat die Bahn in Öster
reich von 1985 bis 1992 weder in der Ein- und Aus fuhr 
noch in der Durchfuhr tendenziel l Marktantei le an die Stra
ße verloren In Deutschland schrumpf te bei zunehmender 
Liberal is ierung des Inner-EU-Straßengüterverkehrs der 
Marktantei l der Bahn um über 10 Prozentpunkte (Über
sicht 2) Grundsätz l ich strebt zwar die EU eine Ver lage
rung des Straßenverkehrs auf die „umwel t f reundl ichere" 
Bahn an (Weißbuch „Die zukünft ige Entwicklung der ge
meinsamen Verkehrspol i t ik" ) , fal ls aber bis 1997 bzw 2003 
keine entsprechend w i rksamen Maßnahmen besch lossen 
werden, müssen die ÖBB mit verstärkten Marktver lusten 
an den Straßengüterverkehr rechnen. 

Österreich mußte s ich im Bei t r i t tsabkommen verpf l ichten, 

die Leistungsfähigkei t wicht iger Trans i tbahnachsen bis zu 

festgesetzten Terminen zu erhöhen. Die Finanzierung des 

Bahnausbaus in Österre ich wi rd insofern erleichtert, als 

Österre ich nun voll an den bestehenden und geplanten In

Entwicklung der Marktantei le der Übersicht! 

Bahn im grenzüberschrei tenden Güterverkehr, 
auf Schiene und Straße 

Ö s t e r r e i c h W e s t d e u t s c h l a n d 

E i n - u n d D u r c h f u h r E i n - u n d D u r c h f u h r 

A u s f u h r A u s f u h r 

A n t e i l e iri % 

1 9 8 5 5 9 , 3 3 7 , 4 3 2 2 3 5 , 2 

1 9 8 6 . . 5 7 , 0 3 4 0 2 9 0 3 3 , 0 

1 9 8 7 . 5 6 . 2 3 1 8 2 8 . 0 3 1 7 

1 9 8 8 - 5 5 , 8 2 9 9 2 6 9 2 9 , 8 

1 9 8 9 . 5 4 4 2 5 , 9 3 1 , 5 

1 9 9 0 . 5 7 , 3 3 6 , 5 2 5 , 4 2 8 , 3 

1 9 9 1 5 3 2 3 7 2 2 1 8 2 2 9 

1 9 9 2 . . . 5 7 , 5 3 4 7 2 2 2 2 2 2 

Q : W I F O - D a t e n b a n k D I W V e r k e h r m Z a h l e n 1 9 9 3 

f ras t ruk tur f inanz ierungsprogrammen der EU te i lnehmen 
kann. Die EU ist vor al lem am raschen Ausbau der Transi t 
linien (einschließlich Brenner-Basis tunnel ) interessiert 
Auch für Nahverkehrspro jekte und für den kombin ier ten 
Verkehr s ind EU-Mit f inanzierungen mögl ich Die Europä i 
sche Invest i t ionsbank f inanziert wei ters Anschlußterminals 
für den Huckepackverkehr , Umschlage inr ich tungen in 
Bahnhöfen, den Kauf von Güterwagen oder Containern 
usw 

B i n n e n s c h i f f svei kehr 

Mit dem Verkauf der DDSG durch den Bund sind nat ionale 
Vorbehal te in der österre ich ischen Schi f fahrtspol i t ik wen i 
ger bedeutend. Der Wet tbewerb der nach und nach priva
t isierten öst l ichen Donau-Schi f fahr tsgesel lschaf ten und ; 
der zum Teil recht klein struktur ier ten Reeder aus den 
Rheinanl iegerstaaten sorg t für ein günst iges Angebot für 
Schi f fs t ranspor te auf der Donau 

Seit dem 25 September 1992 s ind die beiden wicht igsten 
Binnenschi f fahr tswege Westeuropas , der Rhein und die ; 
Donau, durch den Main-Donau-Kanal verbunden. Die 
Schif fahrt auf dem Rhein ist durch die Mannheimer Akte 
von 1868 geregelt , auf der Donau garant ierte der Wiener 
Kongreß 1815 die Freiheit der Schif fahrt Al lerdings gibt es : 

für den Wechselverkehr auf der Donau zum Teil bi laterale ] 
Quotenrege lungen, die Kabotage ist bewi l l igungspf l icht ig. ; 
Das Zusatzprotokol l zu den Mannheimer Akten von 1985 I 
schränkt den Dri t t landverkehr auf dem Rhein auf die Schif- ; 
fe der Rhein-Anrainerstaaten und Schiffe aller EU-Staaten -
ein Mit dem EU-Beitr i t t würde auch Österre ich in Genuß j 
der Bes t immungen des Zusatzpro toko l ls kommen Seit 
1993 ist die Kabotage im Güter- und Personent ranspor t 
auf den Binnenwasserst raßen der EU zugelassen (Verord
nung (EWG) Nr. 3921/91 des Rates vom 16 Dezember | 
1991 über die Bedingungen für die Zu lassung von Ver
kehrsunternehmen zum Binnenschi f fsgüter- und -Perso
nenverkehr innerhalb eines Mitgi iedstaates, in dem sie 
nicht ansäss ig sind) j 

1989 hat die EU eine Initiative zur Reduzierung der Kapazi
täten in der Binnenschi f fahr t ergri f fen (Verordnung (EWG) j 
Nr 1101/89 des Rates vom 27 Apr i l 1989 über die Struk- ] 
turbere in igung in der Binnenschi f fahr t ) . Begründet wurde \ 
die Abwrackmaßnahme von der Kommiss ion mit einem 
st rukturbedingten Sch i f fs raumüberhang auf dem Netz der i 
verbundenen Binnenwassers t raßen von Belgien, Deutsch
land, Frankreich, Luxemburg und den Nieder landen 
Schi f fseigner müssen je nach Schif fstyp unterschiedl iche , 
Jahresbei t räge in nat ionale Abwrack fonds einzahlen, aus ; 

denen auf Ant rag für abzuwrackende Schif fe eine Prämie J 
gezahlt wird {Busch, 1991), Auf diese Weise hofft die Korn- j 
miss ion, die Flottenkapazität von Trocken ladungssch i f fen : 
und Schubboo ten um 10% und von Tankschi f fen um 15% 
zu verr ingern 

Österre ichs Wir tschaft , insbesondere der Grundstof fsek- . 
tor, ist an einer le is tungsfähigen Binnenschi f fahr tverb in- ; 
dung zu den Industr iezentren am Rhein und zu den Nord - ] 
Seehäfen interessiert Die Liberal is ierung der Schif fahrt in | 
der EU läßt ein verbesser tes Angebot erwarten Dem hei
mischen Tour i smus an der Donau könnte die Freigabe der 
Kabotage zusätzl ich Anbieter von Schi f fsreisen br ingen 
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Secve i kehr 

im Weißbuch von 1985 kündigte die Kommiss ion an, daß 
bis spätestens 1986 Seeverkehrs le is tungen zwischen den 
Mitgl iedstaaten l iberal isiert sein müssen Nach der Ver
o rdnung (EWG) Nr 405586 des Rates vom 22. Dezember 
1986 zur Anwendung des Grundsatzes des freien Dienst
le istungsverkehrs auf die Seeschi f fahrt zwischen Mitgl ied
staaten sowie zwischen Mitgl iedstaaten und Dri t t ländern 
müssen Präferenzregelungen für die eigenen Schiffe be
seit igt werden Im Dezember 1992 beschloß der Rat eine 
Verordnung (EWG) Nr 3577/92 des Rates vom 7 Dezem
ber 1992 zur Anwendung des Grundsatzes des freien 
Dienst le is tungsverkehrs auf den Seeverkehr in den Mit
gl iedstaaten (Seekabotage) 

Luf tverkehr 

Die Mark tordnung im Luftverkehr der EG entsprach ur
sprüngl ich der internat ionalen Ordnung des Zivilluftver
kehrs auf der Bas is des A b k o m m e n s von Chicago 1944 
Ausgehend von den USA setzten in den siebziger Jahren 
umfangre iche Deregul ierungstendenzen in der Welt luft
fahr t ein. Die EU führ te die Liberal is ierung des Mark tzu
gangs und der Tarife In drei Paketen durch Der Minister-

Die Luftfahrt wurde bereits weitgehend dereguliert. Die 
Auswirkungen auf die Flugtarife sind spürbar,, Für die 

Luftfahrtsgesellschaften ergibt sich die Notwendigkeit zu 
einschneidenden Umstrukturierungen,. 

rat nahm im Juli 1992 das dritte und letzte Maßnahmenpa
ket im Bereich Zivi l luftfahrt an, Mit der Verordnung (EWG) 
Nr. 2408/92 des Rates vom 23. Juli 1992 Uber den Zugang 
von Luf t fahr tunternehmen der Gemeinschaf t zu Strecken 
des innergemeinschaf t l ichen Flugverkehrs wurden die 
meisten Restr ikt ionen für den Marktzugang und die Quo
tentei lungen abgeschaf f t Die Kabotage wi rd mit 1 Apr i l 
1997 f re igegeben Im dri t ten L iberal is ierungspaket wurden 
auch die Flugtarife f re igegeben (Verordnung (EWG) 
Nr 2409/92 des Rates vom 23 Juli 1992 Uber Flugpreise 
und Luft frachtraten) Die Liberal is ierung in der Luftfahrt 
hatte bereits jetzt einen erhebl ichen Rückgang der Flugta
rife und entsprechende f inanziel le Konsequenzen für die 
Luf t fahr tsunternehmen zur Folge 

Eine wicht ige Voraussetzung für eine Intensivierung des 
Wet tbewerbs im Luftverkehr ist, daß Unternehmen für eine 
neu aufzunehmende Flugverbindung die er forder l ichen 
Start- und Landerechte e ingeräumt werden In Anbetracht 
der knapper werdenden Kapazitäten in der Luft und am 
Boden ergeben sich hier zunehmende Probleme {Busch, 
1991) Seit Februar 1993 gilt die Verordnung (EWG) Nr 95/ 
93 des Rates vom 18. Jänner 1993 über gemeinsame Re
geln für die Zuweisung von Zei tn ischen auf Flughäfen der 
Gemeinschaf t . Damit sol len die Vergabeprozeduren für 
günst ige Start- und Landezeiten t ransparent gemacht wer
den. Die „Großvaterrechte" der etabl ierten Fluggesel l 
schaften können beschni t ten werden Ungenutzte oder frei 
werdende „S lo ts" sol len umgepoo l t werden. 

Im Bereich des Luftverkehrs hat das EWR-Abkommen we
sent l iche Teile eines EU-Beitr i t ts vo rweggenommen. Das 

l iberalisierte verkehrspol i t ische Umfeld der EU traf die 
österre ichische Luftfahrt bereits vor Inkrafttreten des 
EWR-Vertrags 1993 {Portas 1993) Es erforderte neue Un
ternehmensst ra teg ien, da die tradit ionel le Regelung des 
Luftverkehrs ein ausgeprägtes nationales Schutzsystem 
aufwies. Die Liberal is ierungen bewirken eine völ l ige Um
struktur ierung der europä ischen Luf tverkehrswir tschaf t 
Die österre ich ischen Luf tverkehrsunternehmen sind zur 
Zeit dabei , durch neue strategische Konzepte ihre Exi
stenz abzusichern und Chancen, die s ich aus der Liberal i 
s ierung ergeben, zu nützen 

T e l e k o m m u n i k a t i o n 

Die volkswir tschaft l iche Bedeutung der Te lekommunika
t ion manifest iert s ich nicht nur im Produkt ionswer t der 
Dienst le is tungen, auch im High-tech-Bereich der Sachgü-

Die Deregulierung in der Telekommunikation umfaßt 
sowohl die Ausrüstungen für die Übertragungstechnik und 
die Endgeräte ats auch das Angebot von Dienstleistungen. 

Die Richtlinien der EU sind im neuen Fernmeidegesetz 
1994 berücksichtigt. 

te rprodukt ion spielen Ausrüs tungen für die Über t ragungs
technik und Endgeräte eine große Rolle. Die EU behandelt 
die Te lekommunikat ion nicht im Bereich Verkehrspol i t ik , 
sondern wie die Post im Bereich Industr iepol i t ik und B in
nenmarkt Erste Ansätze einer Gemeinschaf tspoi i t ik auf 
dem Gebiet der Te lekommunikat ion gibt es seit 1984 1987 
legte die Kommiss ion ein Grünbuch für Te lekommunika
t ionsdienst le is tungen und -gerate vor (KOM (87) 290 vom 
30 Juni 1987) Daraus sind fo lgende Zie lvorgaben abzulei
ten : 

— die Schaf fung klarer Wet tbewerbsbed ingungen im Tele
kommunikat ionssektor , 

— Liberal is ierung des Angebotes von Dienst le istungen 
und Geräten, 

— die Schaf fung und Sicherstel lung einer vol ls tändigen 
gemeinschaf tswei ten Netzinfrastruktur bei vol ls tändiger 
Kommunikat ionsfäh igke i t sämtl icher öffent l icher Netze 
in der Gemeinschaf t 

Die Prinzipien des freien Netzzugangs wurden in einer 
Richtl inie festgelegt (90/387/EWG: Richtl inie des Rates 
vom 28. Juni 1990 zur Verwirk l ichung des B innenmarktes 
für Te lekommunikat ionsd ienste durch Einführung eines 
offenen Netzzugangs — open network Provision — ONP). 
Die Voraussetzungen für den Marktzugang müssen objek
tiv feststel lbar, t ransparent und für alle Betei l igten gleich 
sein Der Zugang darf nur aus wesent l ichen Gründen, wie 
der Sicherheit oder der Integrität des Netzes oder des Da
tenschutzes, beschränkt werden 

Geregelt s ind auch bereits der Wettbewerb auf dem Markt 
für Te lekommunikat ions-Endgeräte (88/301/EWG: Richtl i
nie der Kommiss ion vom 16. Mai 1988 über den Wettbe
werb auf dem Markt für Te lekommunikat ions-Endgeräte) 
und für Te lekommunikat ionsd ienste (90/388/EWG: Richtl i
nie der Kommiss ion vom 28 Juni 1990 über den Wettbe
werb auf dem Markt für Te lekommunikat ionsd ienste) Die 
Trennung hoheit l icher und betr iebl icher Tät igkeiten im Te-

Monatsber ichte 1994 IwiFO S93 



V E R K E H R S P O L I T l K 

lekommunikat ionsbere ich sollte einen fairen Wet tbewerb 
zwischen privaten und staat l ichen Unternehmen sicher
stel len. Diesem Prinzip wurde bereits für den EWR durch 
eine Änderung des Bundesmin is ter ium-Gesetzes 1986 
und des Fernmeldegesetzes Rechnung getragen 
(BGBl 25/1993; Puwein, 1994) Mit 1 Apr i l 1994 trat das 
neue Fernmeldegesetz in Kraft (BGBl 230/1994) Danach 
hat die Post einen f lächendeckenden Versorgungsauf t rag 
hinsicht l ich der auch in der EU nicht i iberal isierten („reser
vierten") Dienste Telefonie, Te legramm und Telex Sie s ind 
s tandor tunabhäng ig und österreichweit zu gleichen Zu 
gangsbed ingungen anzubieten Sofern „reservierte" Dien
ste im öffentl ichen Interesse durch andere als die staat l i 
che Post- und Teiegraphenverwal tung zu erbr ingen s ind, 
unter l iegen sie besonderen (EU-konformen) Bes t immun
gen und bedürfen einer Konzession Weiters ist jedermann 
berecht igt , Wet tbewerbsdienste (Mehrwertdienste) kon 
zessionsfre i anzubieten Aus Serv icegründen und aus 
Gründen der Marktubers icht s ind diese einem von der 
Post unabhängigen Fernmeldebüro anzuzeigen Weitere 
Bes t immungen betreffen Funkanlagen und Endgeräte. 

Post 

Am 11 Juni 1992 veröffent l ichte die EG-Kommiss ion das 
„Grünbuch über die Entwicklung des B innenmarktes für 
Postd ienste" (KOM (91) 476 e n d g ) . Wie in der Te lekom
munikat ion sol len die Funkt ionen der Aufs ich tsbehörde 
(Regulierer) und des Postbetr iebs (Betreiber) getrennt 
sein Al le Verbraucher und Anbieter sol len Zugang zu 
einem guten und zuver lässigen Universaldienst der Post 
haben. Der Universaldienst soll nach Vorste l lungen der 
EG-Kommiss ion Briefe, Postkar ten, Di rektwerbung, Kata
loge, Druckerzeugnisse, sonst ige Drucksachen und Pake
te umfassen. Der Betreiber muß in der Lage se in, für den 
Universaldienst ein Universalnetz ( f lächendeckendes Netz) 
zur Ver fügung zu stel len Um die materiel le Lebensfäh ig
keit des f lächendeckenden Netzes eines öffent l ichen Be
treibers zu gewähr le isten und die Universaidienst-Ver-
pf l ichtung abzus ichern, wird es notwendig sein, gewisse 
Dienste als für den Universaldienst-Betreiber „reservierte 
Dienste" aufrechtzuerhal ten. Dazu sol len Postsendungen 
mit reinem Mit tei lungsinhalt (Briefe und Postkarten) gehö
ren. Der Betreiber des Universaldienstes hat also ledigl ich 
in bezug auf die „reservierten Dienste" das ausschl ießl i 
che Beförderungsrecht Die anderen Dienste hat er im 

Wet tbewerb mit anderen Beförderern auszuüben Für den 
Universaldienst-Betreiber besteht hiebei al lerdings — im 
Gegensatz zu den privaten Be fö rderungsunte rnehmen — 
Beförderungspf l ich t {Knauthe, 1994). 

In den nächsten Jahren ist mit einer Umsetzung der Ziele 
des Grünbuchs durch Verordnungen und Richtl inien zu 
rechnen 

A u ß e n b e z i e h u n g e n 

Die EU strebt auch im Verkehrsbere ich einheit l iche Bezie
hungen zu Dri t t ländern an Es wurden berei ts einige Ver
t räge von der Kommiss ion ausgehandel t und vom Rat be
sch lossen (z B Trans i tverkehrsabkommen mit Österreich 
und der Schweiz, Br iefwechsel über Transi tverkehr und 
Landverkehrs inf rast ruktur mit Ungarn, Tschech ien und 
der Slowakei) Im Hinbl ick auf das Maas t r i ch t -Abkommen 
(Gemeinsame Außenpol i t ik) ist zu erwarten, daß die EU 
künft ig auf d iesem Bereich ihre Aktivi täten verstärkt . 
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